
 
 
 
 
 
 
 

 

Satzung 
vom 22.07.2025 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek 
in der Fassung vom 28.07.2020 

der Stadt Donaueschingen 
(Benutzungsordnung) 

 
Der Gemeinderat der Stadt Donaueschingen hat am 22.07.2025 aufgrund des § 4 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 13 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) und des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung 
und des Bibliothekswesens (Weiterbildungsförderungsgesetz) in ihrer jeweils aktuell gültigen 
Fassung, folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
§ 4 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„3. Entliehene Medien sind innerhalb der Leihfrist zurückzugeben. Werden sie nicht recht-

zeitig zurückgegeben, so wird eine Verwaltungsgebühr nach dem Gebührenverzeichnis 
erhoben, ohne dass eine Mahnung oder Erinnerung vorherzugehen braucht. Im Übri-
gen können Benutzer, die entliehene Medien nicht innerhalb der Leihfrist zurückge-
ben, nach Ablauf dieser Frist gemahnt werden. Die hierfür entstehenden Gebühren 
und Säumniszuschläge sind dem Gebührenverzeichnis zu entnehmen. Die Rückgabe 
kann außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek über die Rückgabekästen erfolgen. 
Dabei sind die Medien sicher zu verpacken, die Leser haften für Beschädigungen auf 
diesem Rückgabeweg.“ 

 
        

 
§ 2 

 
§ 5 Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst: 
 
„3. Für verunreinigte, beschädigte oder verlorene Medien bzw. Medienteile hat derjenige, 

auf dessen Leserausweis sie entliehen worden sind, Ersatz in Höhe der Wiederbe-
schaffungskosten zuzüglich der Verwaltungsgebühr nach dem Gebührenverzeichnis zu 
leisten.“ 

„4. Der Benutzer hat den Zustand der ihm ausgehändigten Medien beim Empfang zu prü-
fen und etwa vorhandene Schäden unverzüglich anzuzeigen. Bei der Benutzung fest-
gestellte Mängel sind der Stadtbibliothek zu melden. Für jede ab dem Zeitpunkt der 
Ausleihe bekanntwerdende Beschädigung oder den Verlust ist der Benutzer schaden-



 

Seite 2 von 3 

ersatzpflichtig. Der Schadenersatz bemisst sich bei der Beschädigung einer Medienein-
heit nach den Kosten der Wiederherstellung bzw. bei Verlust oder trotz zweimaliger 
Mahnung nicht zurückgegebener Medien nach den Wiederbeschaffungskosten.“ 

 
      

§ 3 
    
§ 6 Absätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst: 
 
„1. Die Benutzung der Stadtbibliothek ist innerhalb der in § 4 Abs. 1 und 2 festgelegten 

Leihfristen für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr unentgeltlich. Erwach-
sene von 18 bis einschließlich 29 Jahre, die noch eine Schule oder Hochschule besu-
chen, sind bei Vorlage des Schüler- oder Studierendenausweises von der Benutzungs-
gebühr ebenfalls freigestellt. Von den anderen Benutzern ist eine Benutzungsgebühr 
zu zahlen. Die Höhe dieser Benutzungsgebühr ist im Gebührenverzeichnis festgelegt.“ 

„2. Die Höhe der Säumniszuschläge, Kostenersätze und sonstigen Forderungen richtet sich 
nach dem Gebührenverzeichnis. Dies gilt auch für Medien, die im Leihverkehr be-
schafft wurden.“ 

 
 

§ 4 
 
1. Das der Satzung als Anlage beigefügte Gebührenverzeichnis wird neu gefasst. Die Neu-

fassung des Gebührenverzeichnisses ist der Änderungssatzung als Anlage beigefügt. 
 
2. § 8 Gebührenverzeichnis wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Das dieser Satzung als Anlage beigefügte Gebührenverzeichnis vom 22.07.2025 ist Be-
standteil der Satzung.“ 

 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.09.2025 in Kraft. 
 
 
Donaueschingen, 22.07.2025 
 
 
 
Erik Pauly 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Hinweis:  
Satzungen der Stadt Donaueschingen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 
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zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen, wenn die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nicht bei 
der Stadt Donaueschingen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Die Heilung tritt ferner nicht 
ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann gel-
tend gemacht werden, wenn der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist schriftlich oder elektronisch geltend gemacht hat.  
 
 


